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Rundschreiben Nr. 477/16 vom 24. November 2016 Ansprechpartner: Maybritt C. Havixbeck, Tel: 040 / 25 17 36-26, [email protected]



Honorarärzte im Rettungsdienst - Sozialversicherungspflicht Ausweislich einer Formulierungshilfe für den Änderungsantrag 7 zum Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) sollen Honorarärzte im Rettungsdienst von der Sozialversicherungspflicht befreit werden. Außerdem soll für diese Tätigkeit ein gesonderter Unfallversicherungsschutz geschaffen werden.



Anlagen: Entwurf Formulierungshilfe des Änderungsantrages 7
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Rundschreiben Nr. 477/16 vom 24. November 2016



Honorarärzte im Rettungsdienst - Sozialversicherungspflicht Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMF) waren im Nachgang zu ihrem Fachgespräch vom 26. Juli 2016 zusammen gekommen, um die Frage der Sozialversicherungspflicht von Honorarärzten im Rettungsdienst einer Lösung zuzuführen und die flächendeckende notärztliche Versorgung sicher zu stellen. Der beiliegenden Formulierungshilfe (Anlage) des Änderungsantrages Nr. 7 zum Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heilund Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) lässt sich entnehmen, dass nunmehr eine Befreiung der Einnahmen von Honorarärzten im Rettungsdienst von der Sozialversicherungspflicht vorgesehen wird, wenn die rettungsdienstliche Tätigkeit neben einer Beschäftigung mit einem Umfang von regelmäßig 15 Stunden wöchentlich außerhalb des Rettungsdienstes (1) oder einer Tätigkeit als zugelassener Vertragsarzt oder als Arzt in privater Niederlassung (2) ausgeübt wird. Gemäß der vorgesehenen Änderung in § 23c SGB IV würden zum einen Ärzte erfasst, die als Angestellte in einem Krankenhaus oder einer Vertragsarztpraxis etc. wöchentlich zumindest für 15 Stunden außerhalb des Rettungsdienstes tätig sind und zusätzlich die rettungsdienstliche Tätigkeit in Nebentätigkeit ausüben. Zum anderen würde die Neuregelung auch für Vertrags- oder Privatärzte in eigener Niederlassung gelten, welche zusätzlich zu ihrer Praxistätigkeit ebenfalls im Rettungsdienst arbeiten. Sog. „Freelancer“, also nicht in einem Angestelltenverhältnis tätige Ärzte ohne eigene Niederlassung, würden von der Neuregelung nicht erfasst. Aus Sicht der Geschäftsstelle dürfte mit dem in der Formulierungshilfe definierten Personenkreis der Großteil der Ärzte erfasst werden, die in Nebentätigkeit auf Honorarbasis im Rettungsdienst tätig sind. Herauszustellen ist jedoch, dass sich die angedachten Neuregelungen lediglich auf den Rettungsdienst erstrecken. Sämtliche darüber hinaus bestehenden sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Honorarärzten in Krankenhäusern bleiben folglich weiterhin ungeregelt. Sofern sich der Geschäftsstelle die Möglichkeit zur Abgabe einer gesonderten Stellungnahme eröffnet, wird sie auf diesen Aspekt gegenüber dem Gesetzgeber nochmals gesondert hinweisen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hatte sich in der Vergangenheit bereits für die Schaffung einer Bereichsausnahme für im Rettungsdienst tätige Honorarärzte von der Sozialversicherungspflicht ausgesprochen, weswegen die nunmehr vorliegende Initiative ausdrücklich begrüßt wird. Auch im Bundesrat waren zwischenzeitlich entsprechende Initiativen ergriffen worden. Neben der voranstehend erläuterten Befreiung von der Sozialversicherungspflicht ist im Rahmen des Heil-
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und Hilfsmittelversorgungsgesetzes – HHVG beabsichtigt, für die im Rettungsdienst tätigen Honorarärzte einen gesonderten Unfallversicherungsschutz sicherzustellen. In diesem Kontext stehen die unter Artikel 1b enthaltenen Änderungen im SGB VII, welche u.a. die Beitragspflicht für die gesetzliche Unfallversicherung auf das Unternehmen übertragen, für das der Honorararzt im Rahmen des Rettungsdienstes jeweils tätig wird. Auch dies ist aus Sicht der Geschäftsstelle grundsätzlich sachgerecht, insbesondere weil der Notarzttätigkeit eine gewisse Gefahrgeneigtheit nicht abgesprochen werden kann. Insgesamt bleibt nun abzuwarten, ob die Formulierungshilfe als offizieller Änderungsantrag Eingang in das Gesetzgebungsverfahren findet.
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Entwurf Formulierungshilfe



Änderungsantrag 7



der Fraktionen der CDU/CSU und SPD



zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz



-



HHVG)



BT-Drs. l8l10186



Zu Artikel 1a und 1b



-



neu ($ 23c SGB lV und SS 2, 135 SGB Vll)



(Notäztliche Versorg



un



g



im Rettungsdienst als Nebentätigkeit)



Nach Artikel



I werden die folgenden



Artikel 1a und 1b eingefügt:



'Artikel 1a



Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch



$ 23ci des Vierten Buches Sozialgesetzbuch



-



Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung



-



in



der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November2009 (BGBI. I S. 3710, 3973:2011 I S. 363), das zulelzl durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBI. I S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:



1.



Der bisherige Wortlaut wird Absatz



2.



Folgender Absatz 2 wird angefügt:



I



,,{2} üinnahmen au$ Tätigkeiten als Notårzlin oder Notarzt im Rettungsdicnst sind nicht beitrags-



pflichtig, wenn diese Tåtigkeìton neben



1.



einer B*schåftigung mit einem Umfang von regelmâißig mindestens 15 $tunden wöchentlich



außerhalb des Rettungsdienstes oder



2.



einer Taitigkeit als zugelassener Vertragsarzt oder als Arzt in privater Niederiassung



ausgeübt werden."



Artikel 1b



Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch



I



S 23c SGB lV wird durch das 6. SGB lv-Änderungsgesetz geändert. Diese Anderung tritt



zum 0'1.0'l .2017 in Kraft. Der Ande-



rungsbefehl setzt auf diese zukünftige Fassung auf.
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Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch



-



Gesetzliche Unfallversicherung



August 1 996, BGBI. I S. 1254), das zuletzt durch . . . (BGBI. I S.



.



-



(Artikel 1 des Gesetzes vom 7.



) geändert worden ist, wird wie folgt ge-



ändert:



1.



Nach $ 2 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe c wird folgender Buchstabe d eingefügt:



,rd)



Tåtigkeiten als Notärztin oder Notarzt im Rettungsdienst ausuben, vrenn diese Tätigkei-



ten neben



1.



einer Beschåftigung mit einem Umfang von regelmååßig mindestens 15 Stunden wochentlich außerhalb des Rettungsdienstes oder



2.



einer Tritigkeit als zugeiassener Vedragsarzt oder als Arzt in privater Niederlassung



ausgeübt werden,"



2.



Nach $ 135 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:



,,(4a) Die Versicherung nach $ 2 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe d geht der Versicherung nach



$ 2Absatz 1 Nummer 1 und



I



vor."'



Beqründunq



Zu Artikel 1a Die Notarztversorgung in Deutschland erfolgt weit überwiegend durch Ará¡nnen und Azte, die diese zusätzlich zu ihrer Haupttätigkeit übernehmen. Angesichts einer steigenden Anzahl von Notarãeinsätzen nimmt der Bedarf an geeigneten Notäztinnen und Notärzten im Rettungsdienst zu. Gerade in ländlichen Regionen steht die Notarztversorgung deshalb vor besonderen Herausforderungen. Die notwendige Versorgung kann ohne Arztinnen und Arzte, die zusätzlich zu ihrer Haupttätigkeit notäztliche Dienste im Ret-



tungsdienst übernehmen, vor Ort nicht anderweitig sichergestellt werden.



Die Sicherstellung einer flächendeckenden notärztlichen Versorgung ist im lnteresse des Allgemeinwohls und zum Schutz von Leben und Gesundheit von Patientinnen und Patienten in Akutsituationen notwen-



dig. Mit der Neuregelung wird dieses zusätzliche Engagement von Arztinnen und Azten erleichtert.



Die Regelung beschränkt sich auf Arztinnen und Arzte, die ihre notäztliche Tätigkeit im Rettungsdienst neben einer Beschäftigung mit einem Mindestumfang von 15 Stunden wöchentlich außerhalb des Ret-



tungsdienstes ausüben. Ferner gilt sie für zugelassene Vertragsäztinnen und -ärzte sowíe Arztinnen und



Ar¿e, die eine Privatpraxis betreiben, in Bezug auf ihre zusätzliche notäráliche Tätigkeit.



Zu Artikel 1b 22



22



Stand: 't8.'11.20'16



Zu Nummer 1 (S 2) Die Neuregelung steht im Zusammenhang mit der Anderung des $ 23c SGB lV. Der gesetzliche Unfall-



versicherungsschutz für Personen, die eine Tätigkeit als Notärztin oder Notazt zusËitzlich zu ihrer Haupttätigkeit ausüben, wird in einem Versicherungstatbestand zusammengefasst. Durch diese einheitliche Regelung wird der Versicherungsschutz für diese Personen sichergestellt.



Der Unfallversicherungsschutz von sonstigen notärztlichen Tätigkeiten bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln.



Zuständigkeit und Beitragserhebung richten sich nach den allgemeinen Vorschriften. Zuständig ist der Unfallversicherungsträger des jeweiligen Unternehmens, für das die Notärãin oder der Notazt tätig wird. Diese Unternehmen sind nach $ 150 Absatz 1 Satz 1 auch für alle nach der neuen Vorschrift Versicherten beitragspflichtig.



Zu Nummer 2 (S 135) Folgeänderung zu Nummer 1. Da es sich bei dem neu geschaffenen $ 2 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe d um eine Spezialvorschrift handelt, die den Versicherungsschutz für zusätzlich tätige Notäztinnen und Notärzte zusammenfasst, ist diese zugleich vorrangig gegenüber der allgemeinen Regelung des $ 2 Ab-



satz 1 Nummer 1 und 9.
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Rundschreiben - Technologiefonds 

27.07.2016 - ... Technologiefonds um eine BÃ¼rgschaft von bis zu CHF 3 Millionen bewerben. Die Bewerbung erfolgt online Ã¼ber www.technologiefonds.ch.
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Rundschreiben - Technologiefonds 

01.09.2016 - smart-me AG entwickelt eine cloud-basierte Smart Metering Plattform und ... erfolgreiche Weiterentwicklung des smart-me Cloud Services und ...
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KTQ HANDBUCH RETTUNGSDIENST PDF 

Sat Maths Answer Bing, Latex Intolerance Basic Science Epidemiology And Clinical Management 1st. Edition, Launch How To Quickly Propel Your Business ...
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MRS Monats- Rundschreiben 

30.06.2017 - erbetrag fÃ¼r die Lieferung oder sonstige. Leistung in einer Summe sowie der anzu- wendende Steuer satz oder â€“ im Fall einer. Steuerbefreiung ...
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prÃ¤vention im Feuerwehr- und Rettungsdienst - komba Gewerkschaft ... 

23.09.2016 - tungsdienst strafrechtlich verfolgen zu lassen. Die Staatsanwaltschaften sollen dazu die entsprechenden Verfahren vor den Gerichten erÃ¶ffnen.
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MRS Monats- Rundschreiben 

10.08.2017 - regelung fÃ¼r Polizisten im Streifendienst etwas grundlegend geÃ¤ndert hat. ... katholischer BevÃ¶lkerung) und im Saarland ist der 15.8.2017 ein ...
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MRS Monats- Rundschreiben 

10.10.2017 - Bei bestimmten Bauleistungen schuldet der LeistungsempfÃ¤nger die Umsatzsteuer, wenn er selbst Bauleistungen erbringt. Bei der Behandlung der sogenannten BautrÃ¤ger-AltfÃ¤lle â€“ dies sind. Bauleistungen, die vor dem 15.2.2014 erbracht w
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MRS Monats- Rundschreiben 

10.10.2016 - Handwerkerleistung: Keine Steuerermäßigung für Werkstattarbeiten. 1 ... Dürfen Pflegekosten um die doppelte Haushaltsersparnis gekürzt werden, wenn ein Ehepaar ins Pflegeheim umzieht? .... richt RheinlandPfalz hat die Revision nicht zu g
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MRS Monats- Rundschreiben 

10.07.2017 - (270.000 EUR) bereichert, sodass ihre wirt schaftliche LeistungsfÃ¤higkeit nicht gemindert wurde, sondern gestÃ¤rkt. PRAXISHINWEIS | Gegen diese Entscheidung ist die Revision anhÃ¤ngig. Dass der Bundesfinanz- hof hier jedoch eine andere 
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Rundschreiben 2015 - KVN 

01.01.2015 - Bisher ist dort nur zu vermerken, ob die Beratung zum HIV-Test ...... hr. Hin weis für eine n g ering en. Z us atz n utz en weitere. Z us atz n utz ...... Rémi MSc und Viola Zwanzig, Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin, München.
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prÃ¤vention im Feuerwehr- und Rettungsdienst - komba Gewerkschaft ... 

23.09.2016 - Entwicklung muss nach Ansicht der komba gewerkschaft entgegengewirkt und ein besserer Schutz fÃ¼r Feuerwehr- und RettungsdienstkrÃ¤fte ...
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MRS Monats- Rundschreiben 

01.01.2017 - um Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt ... halb des Haushalts (z. B. Fellpflege, Ausführen,. Reinigungsarbeiten) hingegen schon. ... Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, kann 
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MRS Monats- Rundschreiben 

01.01.2017 - Bundesfinanzhof mit dieser Frage befassen wird. Quelle | Finanzministerium Schleswig-Holstein vom 19.8.2016, akt. Kurzinfo ESt 6/2012 - VI ...










 


[image: alt]





MRS Monats- Rundschreiben 

10.11.2016 - Beachten Sie | Die BegÃ¼nstigung hÃ¤ngt zudem nicht davon ab, dass das Darlehen bei dersel- ben Bank, unter derselben Kontonummer und.
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MRS Monats- Rundschreiben 

10.10.2017 - Nach dem Tod der. Eltern sollte dann an fremde Dritte entgeltlich vermietet werden. WÃ¤hrend der Steuerpflichtige die Verluste aus der Vermietung steuerlich geltend machte, ver- sagte das Finanzamt die steuerliche ... zurÃ¼ckzufÃ¼hren au
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MRS Monats- Rundschreiben 

10.10.2016 - Ein nach träglicher Schuldzinsenabzug ist beim Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht – anders als bei der Veräußerung einer vermieteten Immobilie – nämlich ausgeschlossen. Quelle | FG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 6.4.2016,. Az. 3 
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MRS Monats- Rundschreiben 

30.06.2017 - Das Zweite BÃ¼rokratieentlastungsgesetz ist nach der Zustimmung des. Bundesrates in ..... trennbare Leistung, die durch das Versprechen.
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MRS Monats- Rundschreiben 

10.11.2016 - Zinsen fÃ¼r Investitionsdarlehen ausgenommen, sondern auch die durch ein solches Darlehen ausgelÃ¶sten Verzugs- und Zinseszinsen. MaÃŸ-.
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MRS Monats- Rundschreiben 

10.10.2016 - bei durchlaufenden Krediten. 6 ... Hintergrund: Wird der private Haushalt aufge- lÃ¶st, zieht ... Ein privat krankenversicherter Steuerpflichtiger.
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Rundschreiben 2015 - KVN 

01.01.2015 - geber ungehemmt auf das Honorar der niedergelassenen VertragsÃ¤rzte ... sein, dass wir VertragsÃ¤rzte aus unserem eigenen Honorar fÃ¼r die.
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Zeitfragen: Euro – fragwürdiger Rettungsdienst - EthikBank 

eines: Wir wissen zu wenig über unseren Partner in der Europäischen. Union. Doch wie ... von Volksvertretern, sofort eines oder mehrere Mitglieder der eigenen ... (Deutschland 33 %) ... ökologische Bewegung zu entstehen; genau wie eine Bewegung gegen
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arzneimittel rettungsdienst pocket medikamente in der 

praklinischen Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing ...
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RD - Seminarvoraussetzungen Rettungsdienst, SAN,RH ... - DRK LANO 

16.12.2015 - Kopie der Erlaubnisurkunde zum FÃ¼hren der Berufsbezeichnung â€žRettungsassistentInâ€œ (zul. bis 31.12.2020) oder â€žNotfallsanitÃ¤terInâ€œ gem. Â§ 1 NotSanG. â€¢ Bescheinigung Ã¼ber mindestens 2 jÃ¤hrige TÃ¤tigkeit alsâ€œ Rettungsassist
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MRS Monats- Rundschreiben - psw GmbH 

31.03.2017 - Ford Mustang Shelby GT 500 Coupe. Das Fahr- zeug hatte der Steuerpflichtige von einem Auto- haus fÃ¼r 78.900 EUR erworben. Das Autohaus.
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